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Index

32/06 Verkehrsteuern

32/07 Stempelgebühren Rechtsgebühren Stempelmarken

Norm

ErbStG

ErbStG §3 Abs1 Z2

GebG 1957 §15 Abs3

Rechtssatz

Die Frage, ob ein Rechtsgeschäft unter das ErbStG fällt oder nicht, ist nach dessen Vorschriften und nicht nach dem

GebG zu lösen (vgl. VwGH 31.5.1995, 94/16/0238, mwN).Die Frage, ob ein Rechtsgeschäft unter das ErbStG fällt oder

nicht, ist nach dessen Vorschriften und nicht nach dem GebG zu lösen vergleiche VwGH 31.5.1995, 94/16/0238, mwN).
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